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63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §13a Abs1;

GehG 1956 §20b Abs1 Z2 idF 1972/214;

GehG 1956 §20b Abs8 idF 1983/049;

Rechtssatz

Die kritische Schwelle von "Ausnahmen", ab der die Regelmäßigkeit der Zurücklegung der Wegstrecke zwischen

Wohnung und Dienststelle im Sinn des § 20b Abs. 1 Z. 2 GG nicht mehr bejaht werden kann, kann nur im Weg einer

Auslegung gewonnen werden, die über die bloße Kenntnis des Wortlautes des § 20b GG weit hinausgeht, da etwa auf

den Zusammenhang mit den Grundsätzen des gesamten sonstigen Nebengebührenrechts, aber auch die Gestaltung

der Dienstzeit des Beamten (etwa in Form eines Wechsel- oder Schichtdienstplanes, der naturgemäß auf die Häu gkeit

der Zurücklegung der in der zitierten Bestimmung angesprochenen Wegstrecke von Ein uss sein wird) Bedacht zu

nehmen ist. (hier: Vor dem Hintergrund des Beschwerdefalls konnte dem Beschwerdeführer daher die Unterlassung

der Meldep icht nach § 20b Abs. 8 GG nicht zur Last gelegt und aus deren Verletzung das Fehlen des guten Glaubens

beim Empfang des Fahrtkostenzuschusses abgeleitet werden.)
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